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Drittes Gesetz 
zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes 

Vom 15. August 1967 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes
rates dc1s folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das G~setz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz) vom 27. Juli 1957 (Bun
desgesctzbl. I S. 1110), zuletzt geändert durch das 
Zweite Gesetz zur Änderung des Wasserhaushalts
gesetzes vom 6. August 1964 (Bundesgesetzbl. I 
S. 611), wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 wird folgende Nummer 1 a einge
fügt: 

,, 1 a. das Meer zwischen der Küstenlinie bei mitt
lerem Hochwasser oder der seewärtigen Be
grenzung der oberirdischen Gewässer und 
der seewärtigen Begrenzung des Küsten
meeres (Küstengewässer),". 

2. § 1 erhält folgenden Absatz 3: 

,, (3) Die Länder bestimmen die seewärtige Be
grenzung derjenigen oberirdischen Gewässer, die 
nicht Binnenwasserstraßen des Bundes sind. u 

3. In § 3 Abs. 1 wird folgende Nummer 4 a einge
fügt: 

„4 a. Einbringen und Einleiten von Sloffen in 
Küstf~ngewässer, wenn diese Stoffe 

a) von Land aus oder aus Anlagen, die in 
Küstengcwi'issem nicht nur vorüber-

gehend errichtet oder festgemacht wor
den sind, eingebracht oder eingeleitet 
werden oder 

b) in Küstengewässer verbracht worden 
sind, um sich ihrer dort zu entledigen." 

4. Es wird folgender neuer Dritter Teil eingefügt: 

„Dritter Teil 

Bestimmungen für die Küstengewässer 

§ 32 a 

Erlaubnisfreie Benutzungen 

Die Länder können bestimmen, daß eine Er
laubnis oder Bewilligung nicht erforderlich ist 

1. für das Einbringen von Stoffen zu Zwecken der 
Fischerei, 

2. für das Einleiten von Grund-, Quell- und Nie
derschlagswasser, 

3. für das Einbringen und Einleiten von anderen 
Stoffen, wenn dadurch die Eigenschaften eines 
Küstengewässers nicht oder nur in einem un
erheblichen Ausmaß nachteilig verändert wer
den. 

§ 32 b 

Reinhaltung 

Stoffe dürfen am Küstengewässer nur so ge
lagert oder abgelagert werden, daß eine Verun
reinigung des \Nassers oder eine sonstige nach-
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teilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu 
besorgen isl. Das gleiche gilt für die Beförderung 
von Flüssi9keil.en und Gasen durch Rohrleitun
qen." 

Die bisherigen Dritler, Vierter, fünfter und 
Sechster Teil werden Vierter, Fünfter, Sechster 
und Siebent.er Teil. 

5. In § 41 Abs. 1 Nr. 1 treten an die Stelle der Worte 
„oder den Vorschriften des § 26 oder des § 34 
Abs. 2" die Worte „oder den §§ 26, 32b oder 34 
Abs. 2". 

Artikel 2 

Die §§ 16, 17 des Wasserhaushaltsgesetzes gelten 
für Benutzungen der Küstengewässer mit der Maß
gabe, daß 

1. alte Rechte und alte Befugnisse nach § 16 Abs. 2 
Satz 2 nur erlöschen, wenn ihre Inhaber nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes nach § 16 Abs. 2 
Satz 1 aufgefordert worden sind, sie zur Eintra
gung in das Wasserbuch anzumelden, 

2. die Frist nach § 17 Abs. 1 mit dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes beginnt. 

Artikel 3 

Artikel 6 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über das In
ternationale Ubereinkommen zur Verhütung der 
Verschmutzung der See durch 01, 1954, vom 21.März 
1956 (Bundesgesetzbl. II S. 379), geändert durch Ge
setz vom 26. Juni 1964 (Bundesgesetzbl. II S. 749), 
erhält folgende Fassung: 

,,2. Küstengewässer im Sinne des Wasserhaushalts
gesetzes durch 01 im Sinne des Artikels I des 
Ubereinkommens oder durch ölhaltige Gemische 
mit einem Olgehalt von 0,1 vom Tausend oder 
mehr verschmutzt." 

Artikel 4 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

Artikel 5 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1968 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bonn, den 15. August 1967 

Für den Bundespräsidenten 
Der Präsident des Bundesrates 

Dr. Lemke 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 
Brandt 

Der Bundesminister für Gesundheitswesen 
Käte Strobel 
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Gesetz 
zur Ausführung der Verordnung Nr.17 

des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

Vom 17. August 1967 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be
schlossen: 

§ 1 

Zuständige Behörde im Sinne der Verordnung 
Nr. 17 des Rates der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft vom 6. Februar 1962 (Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften S. 204; Bundesgesetz
blatt II S. 93), zuletzt geändert durch die Verordnung 
Nr. 165/65 des Rates der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft vom 9. Dezember 1965 (Amtsblatt der· 
Europäischen Gemeinschaften S. 3141), ist das Bun
deskartelJamt. 

§ 2 

(1) Zur Durchführung von Nachprüfungen auf 
Ersuchen der Kommission der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft nach Artikel 13 Abs. 1 in Ver
bindung mit Artikel 12 und Artikel 14 der Ver
ordnung Nr. 17 können die vom Bundeskartellamt 
beauftragten Bediensteten 

1. die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen 
prüfen, 

2. Abschriften oder Auszüge aus · Büchern und Ge
schäftsunterlagen anfertigen, 

3. mündliche Erklärungen an Ort und Stelle an
fordern, 

4. alle Geschäftsräumlichkeiten, Betriebsgrundstücke 
und Transportmittel der Unternehmen betreten. 

(2) Die Befugnisse nach Absatz 1 werden unter 
Vorlage eines schriftlichen Prüfungsauftrages des 
Präsidenten des Bundeskartellamtes ausgeübt. In 
dem Prüfungsauftrag sind das Ersuchen der Kom
mission sowie der Gegenstand und der Zweck der 
Nachprüfung zu bezeichnen. 

§ 3 

(1) Das Bundcskartcllaml kann die Duldung einer 
Nachprüfung, die durch eine Entscheidung der Korn-

mission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
auf Grund des Artikels 14 Abs. 3 der Verordnung 
Nr. 17 angeordnet ist, nach den Vorschriften des 
Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes vom 27. April 
1953 (Bundesgesetzbl. I S. 157), geändert durch das 
Gesetz vom 12. April 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 429). 
durchsetzen; insbesondere kann es erforderlichen
falls unmittelbaren Zwang anwenden. 

(2) Vor der Anwendung unmittelbaren Zwanges 
weisen sich die beauftragten Bediensteten des Bun
deskartellamtes auf Verlangen durch eine schrift
liche Vollzugsanordnung des Präsidenten des 
Bundeskartellamtes aus. 

§ 4 

(1) Zur Unterstützung der mit Nachprüfungen be
auftragten Bediensteten der Kommission der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft nach Artikel 14 
Abs. 5 und Artikel 12 Abs. 4 der Verordnung Nr. 17 
hat das Bundeskartellamt die Befugnisse nach ~ 2 
Abs. 1. Die Vorschrift des § 2 Abs. 2 ist entsprechend 
anzuwenden. 

(2) Widersetzt sich ein Unternehmen einer durch 
Entscheidung der Kommission der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft auf Grund des Artikels 14 
Abs. 3 der Verordnung Nr. 17 angeordneten Nach
prüfung durch beauftragte Bedienstete der Kom
mission, so gewährt das Bundeskartellamt ihnen 
Unterstützung, damit sie ihre Nachprüfungen durch
führen können. Zu diesem Zwecke hat das Bundes
kartellamt die Befugnisse nach § 3 Abs. 1. 

§ 5 

(1) Wer ein fremdes Geheimnis, namentlich ein 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm in 
seiner Eigenschaft als Angehöriger oder Beauftrag
tet einer mit Aufgaben auf Grund dieses Gesetzes 
betrauten Verwaltungsbehörde bekanntgeworden 
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ist, unbefugt offenbart, wird mit Gefängnis bis zu 
Pinem Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser 
Strafen bestraft. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag des Verletzten 
verfolgt. 

§ 6 
(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der 

Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder 
einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Ge
Uingnis bis zu zwei Jahren; daneben kann auf Geld
strafe erkannt werden. Ebenso wird bestraft, wer 
ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs
oder Geschäftsgeheimnis, das ihm unter den Vor
aussetzungen des Absatzes 1 bekanntgeworden ist, 
unbe/ugl verwertet. 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

§ 7 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün
dung in Kraft. 

Die~ verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates 
sind gewahrt. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bonn, den 17. August 1967 

Für den Bundespräsidenten 
Der Präsident des Bundesrates 

Dr. Lemke 

Für den Bundeskanzler 
Der Bundesminister der Justiz 

Dr. Heinemann 

Der Bundesminister für Wirtschaft 
Schiller 
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Anordnung 
des Bundespräsidenten über den Erlaß von Bestimmungen 

für die Dienstkleidung der Beamten im \,Vach- und Pförtnerdienst 
im Geschäftsbereich des Bundesministers der Verteidigung 

Vom 2. August 1967 

Cemäß § 76 des Bundesbeamtengesetzes übertrage 
kh dem Bundesminister der Verteidigung die Aus
übung der Befugnis, Bestimmungen über die Dienst
kleidung der Beamten im Wach- und Pförtnerdienst 
seines Geschäftsbereichs zu erlassen. 

Bonn, den 2. August 1967 

Für den Bundespräsidenten 
Der Präsident des Bunde:srates 

Dr. Lemke 

Für den Bundesminister des Innern 
Der Bundesminister der Justiz 

Dr. Heinemann 

Der Bundesminister der Verteidigung 
Schröder 
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